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In-situ Beiträge:  

Anleitung Anmeldung und Informationen zur Umsetzung 
 
Mit der Betriebsstrukturdatenerhebung 2021 kann die Anmeldung zu diesem 
neuen Direktzahlungsprogramm erfolgen. Beiträge für bewilligte Flächen werden 
ab 2022 ausgerichtet. Mit diesem Programm soll die genetische Vielfalt unserer 
einheimischen Futterpflanzen erhalten und gefördert werden. Die Erhaltung er-
folgt direkt vor Ort (lateinisch "in-situ") auf unseren Wiesen und Weiden. 

 

Im ersten Jahr werden von den Bewirtschaftern die Flächen, die für in-situ in Frage 
kommen mit der Betriebsstrukturdatenerhebung in der Kantonalen Datenerhebung TG 
angemeldet. Auf den angemeldeten Flächen wird anschliessend durch eine Fachperson 

vom Kanton die Vegetation erhoben. Die Zusammenstellung der Flächen mit den Vege-
tationsaufnahmen wird danach dem BLW zur Prüfung und Bewilligung übergeben. Das 
BLW wählt Flächen nach verschiedenen Kriterien und in einem mehrstufigen Selekti-

onsprozess aus. Die vom BLW bewilligten Flächen erhalten im folgenden Jahr in-situ 
Beiträge.  
 

1. Anmeldung neuer Fläche durch den Bewirtschafter 

Die Anmeldung von neuen Flächen für in-situ Beiträge erfolgt anlässlich der Datenerhe-
bung direkt via Agate. In-situ kann nur bei den Kulturen "613 übrige Dauerwiesen", "616 
Weiden" und "625 Waldweiden" angemeldet werden.  

 
a) in-situ Programmanmeldung 

  

1. Lasche Programmanmeldung In-Situ 
2. Status auf "Angemeldet" 

3. Speichern 
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b) Kulturflächen auswählen 

Nur gewünschte Kulturen sind für die in-situ Anmeldung auszuwählen. Falls nicht die 
gesamte Fläche einer Kultur für in-situ angemeldet werden soll, so muss diese zuerst 
als eigene Kultur im LAGIS eingezeichnet werden. 

Mit Klick auf "Detailerfassung" kann die aufgelistete Fläche angemeldet werden. 
>> Pro Betrieb sind maximal 2 ha beitragsberechtigt, die minimale Grösse pro Parzelle 
beträgt 0.5 ha. 

c) Fragen zur Bewirtschaftung beantworten 

Die grün hinterlegten Felder sind bei der Anmeldung auszufüllen. Anschliessend mit 
"Speichern und schliessen" die Erfassung abschliessen.  
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d) Sichtbarkeit der in-situ Anmeldung 

Nach der erfolgreichen Anmeldung einer Kultur für in-situ Beiträge ist diese unter "Par-
zellen / Kulturen" in der Lasche "Kultur" sichtbar. 
 

 
Im GIS (Ebene Kultur und BWE) kann auf der "Karte" (Lasche unten) "in-situ – Erhalt 

von Futterpflanzen" danach "schliessen" (blaues Feld unten) zugeschaltet werden. 
> Die Fläche wird rot punktiert 

 
 
Die Biogeografischen Regionen sind 

bereits mit einem Layer hinterlegt. Den 
"Info" Knopf anwählen und mit dem 
Maus - Zeiger auf die gewünschte 

Parzelle klicken. 
> Infos über "Biogeografische Regio-
nen" können unter "alle Infos" ausge-

wählt werden 
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Betriebsdatenblatt 

Auf dem Betriebsdatenblatt ist die in-situ Anmeldung unter Beitragsgesuche und ange-
meldete Programme sichtbar 
 

Flächenverzeichnis 

 
Nach der erfolgreichen Anmeldung einer Kultur für in-situ Beiträge während der Daten-

erhebung wird der Bewirtschafter von der kantonalen Stelle für eine Vegetationsauf-
nahme kontaktiert. 
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2. Abmeldungen von in-situ Flächen 

Im Jahr nach der Anmeldung sind bei allen Flächen mit "Entscheid BLW ja" alle Anga-
ben im System hinterlegt. Die Bearbeitung von Kulturen mit in-situ Beiträgen (Entscheid 

BLW ja) ist für den Bewirtschafter gesperrt. Veränderungen müssen beim Kanton ge-
meldet werden. Der Bewirtschafter kann einzig die ganze Fläche abmelden. Bei einem 
Bewirtschafterwechsel (Übernahme einer Parzelle durch einen anderen Bewirtschafter) 

gehen sämtliche Angaben automatisch mit. Bei der Aufteilung einer Kultur mit in-situ 
Beiträgen enthalten anschliessend beide betroffenen Teilflächen die Detailangaben. 
 

Abmelden von in-situ Flächen im Lawis 
 

 

 
3. Auszahlung und Abrechnung 

Bei allen in-situ Flächen, bei welchen ein Entscheid BLW "ja" eingetragen ist, werden 
die Beiträge berechnet. Bei Betrieben welche mehr als 200 Aren angemeldet haben, 

wird der Betrag bei der Berechnung auf Fr. 900.- (max. 200 Aren) begrenzt. Auf dem 
DZ-Entscheid werden die Flächen und Beiträge aufgelistet. Es werden erstmals im Jahr 
2022 Beiträge für in-situ ausbezahlt. 
 
Ausschnitt Direktzahlungsentscheid 
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4. Vegetationsaufnahmen durch die kantonale Stelle 

Mit der Abfrage "S:INSITU.R1" können die erfassten Anmeldungen und Flächen mit al-
len Details in Excel exportiert werden. Die Vegetationsaufnahmen werden mit der Flo-
rApp von Info Flora gemacht. Dies hat sich in den Pilotkantonen sehr bewährt und ver-

einfacht die Administration. Dazu ist als erstes bei der Info Flora ein entsprechendes 
Projekt und die entsprechenden Personen anzumelden. Sobald die Logins bei Info 
Flora erstellt sind, können die Vegetationsaufnahmen mit FlorApp gestartet werden. Bei 

einer Begehung der Fläche wird zugleich auch die Selbstdeklaration (Detailangaben ge-
mäss Anmeldung) der Bewirtschafter und die Flächenabgrenzungen überprüft. Mit der 
Aufnahme durch die FlorApp werden bei Info Flora neben den Pflanzendaten auch der 

Standort der Aufnahme festgehalten. Dank dem ist es möglich, dass Lawis die Pflan-
zendaten ohne einen Key direkt abrufen kann. 
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5. Bewilligungsanfrage ans BLW 

Mittels der Abfrage "S.INSITU.BEWILLIGUNSGANFRAGE" werden alle nötigen Anga-
ben inkl. der Vegetation in ein Excel exportiert, dies gemäss dem Datenmodell BLW. Mit 
dieser Abfrage wird auch die Biogeografische Lage der Fläche ermittelt (mittels GIS- 

Verschnitt mit dem Layer "Biogeografische Regionen") und auf der Tabelle in einer 
Spalte dargestellt. Diese Excel Tabelle kann dem BLW als Bewilligungsanfrage zuge-
stellt werden. 

 
6. Entscheid Bewilligung BLW 

Der Entscheid vom BLW kann direkt in der Detailmaske in-situ eingetragen werden. Al-
ternativ kann eine Excel-Liste der Entscheide an Softec zugestellt werde zwecks Mas-

senimport. Wenn Entscheid BLW "ja" eingetragen ist, ist die Bearbeitung von in-situ 
Kulturen und in-situ Details für den Bewirtschafter in der Kantonalen Datenerhebung TG 
gesperrt. 

 
Wichtig: Sobald im Feld "Entscheid BLW" ein "Ja" eingetragen ist, werden die Beiträge 
berechnet. Das heisst, falls der Entscheid BLW bereits vor dem Jahreswechsel vorliegt, 

so darf dieser erst nach dem Jahreswechsel im Lawis eintragen werden, sonst würden 
bereits im Beurteilungsjahr Beiträge gerechnet! 
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7. Datenlieferung 

Für die Hauptabrechnung ans BLW wurde ein Bericht erstellt. Auf Grund der gesetzli-

chen Grundlagen muss dies fürs BLW ein eigener Bericht sein.  
Die vom Bund verlangten Datenlieferungen sind gemäss Datenmodell programmiert 
und erfolgen automatisch durch Softec. 

 
 
Auszug Abrechnung BLW 

Landwirtschaftsamt, Seraina Fankhauser 03.02.2021 


